
Anlage 4 zur GR-DS Nr. 149/2025 
 

Nutzungsdauer für wesentliche Anlagegüter in der Abwasserbeseitigung 
(Regelfälle) 

 

 Nutzungsdauer 
 Jahre 
Kanäle (Regelfall) 50 
Kanäle Baujahr 1990 bis 2012 80 
Kanäle Baujahr 1965 bis 1989 43 - 55 
Druckleitungen 50 

Regenüberlaufbecken baulicher Teil 40 
RÜB technische Ausstattung 25 

Klärwerke/Abwasserreinigungsanlagen/ 
Schlammbehandlung/BHKW 

 

Personalgebäude 50 
BHKW 15 
Sonstige Einrichtungen  
bauliche Teile 40 
maschinelle Teile 20 

Betriebs- und Geschäftsausstattung  
Fahrzeuge 8 – 10 
Möblierung / Laboreinrichtung 10 – 15 

Werkstattgeräte und Maschinen 10 – 15 
 

Anmerkungen: 

- Die Abschreibungen werden auf Grundlage von Anschaffungs- und Herstellungskosten 
berechnet. 

- Anlagegüter, deren „Betriebsende“ absehbar ist, werden auf die insoweit zu kürzende 
Lebensdauer vorzeitig abgeschrieben. 

- Die Auflösung der 
Klär- und Kanalbeiträge erfolgt mit einem durchschnittlichen Abschreibungssatz des 
entsprechenden Anlagevermögens 
Zuschüsse erfolgt durch Zuordnung zu der entsprechenden Maßnahme/Investition 
unter Berücksichtigung von deren durchschnittlichen Nutzungsdauer  


